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Grossratsbeschluss 

zur Revision der Verordnung zum Baugesetz (BauV) 

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh., 

gestützt auf Art. 92 des Baugesetzes vom 29. April 2012 (BauG), 

beschliesst: 

I. 

Art. 35 Abs. 5 lautet neu: 

5Als Kleinstbauten gelten Gebäude, die in ihren Dimensionen die zulässigen Masse 

nicht überschreiten und die der Lagerung von Gerätschaften, der Unterbringung von 

Tieren oder der Einhausung von technischen Anlagen dienen. Als zulässige Masse 

gelten 10 m2 Grundfläche, 4 m Gebäudelänge sowie 2.5 m Gesamthöhe und bei 

Flachdächern 2.5 m Fassadenhöhe. 

II. 

Art. 63 lautet neu: 

1Der Gebäudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien 

zweier Gebäude. 

2In den Wohnzonen und den Wohn- und Gewerbezonen entspricht der Gebäudeab-

stand dem kleineren der Grenzabstände. Dieser gilt auch bei mehreren Gebäude 

auf demselben Grundstück. 

III. 

Art. 65a wird eingefügt:  

Von öffentlichen Gewässern ist mindestens ein Abstand von 5 m oder der Abstand 

gemäss Gewässerraumlinie einzuhalten. Der Abstand bemisst sich ab Rand des 

Bachbetts. Abweichende Abstände können im Einzelfall durch das Departement 

verfügt oder bewilligt werden. 

Gebäudeabstand 

Gewässerab-

stand 
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IV. 

Art. 67a wird eingefügt: 

1Die Ausnützungsziffer ist das Verhältnis zwischen der Summe aller anrechenbaren 

Geschossflächen und der anrechenbaren Grundstücksfläche. 

2Die Summe der anrechenbaren Geschossflächen besteht aus: 

- Hauptnutzflächen HNF 

- Verkehrsflächen VF 

- Konstruktionsflächen KF 

3Nicht angerechnet werden Flächen, deren lichte Höhe unter 1.5 m liegt.  

V. 

Art. 72 lautet neu: 

1Das zulässige Mass der Bebauung und Nutzung gilt als erfüllt, wenn entweder die 

Geschossflächenziffer oder die Ausnützungsziffer eingehalten ist. 

2Sofern die Bezirke in ihren Reglementen oder in Quartierplänen nichts anderes 

festlegen, beträgt die Geschossflächenziffer: 

- in der zweigeschossigen Wohnzone:  0.7  

- in der dreigeschossigen Wohnzone: 0.9  

- in der zweigeschossigen  1.2, wobei der Wohnanteil  

Wohn- und Gewerbezone: höchstens 0.7 betragen darf 

- in der dreigeschossigen  1.4, wobei der Wohnanteil  

Wohn- und Gewerbezone: höchstens 0.9 betragen darf 

3Sofern die Bezirke in ihren Reglementen oder in Quartierplänen nichts anderes 

festlegen, beträgt die Ausnützungsziffer: 

- in der zweigeschossigen Wohnzone:  0.5 

- in der dreigeschossigen Wohnzone: 0.65 

- in der zweigeschossigen  0.8, wobei der Wohnanteil höchstens 

Wohn- und Gewerbezone: 0.5 betragen darf 

- in der dreigeschossigen  1.0, wobei der Wohnanteil höchstens 

Wohn- und Gewerbezone: 0.65 betragen darf 

4Die Bezirke können in ihren Reglementen und Quartierplänen minimale Geschoss-

flächenziffern oder Ausnützungsziffern vorsehen und für andere Zonen Geschoss-

flächenziffern oder Ausnützungsziffern festlegen. Das Mass der zulässigen Bebau-

ung und Nutzung kann auch mit anderen Mitteln (z.B. Baumassenziffer, 

Überbauungsziffer, Grünflächenziffer) festgelegt werden. 

Ausnützungs-

ziffer 

Einzelne Vor-

schriften 
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VI. 

Diese Verordnung tritt mit Genehmigung durch den Grossen Rat in Kraft. Inkrafttreten 


